
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-14 BauNVO

1.1 Gewerbegebiete (GE 1, GE 2)
 
 Zulässig sind:

 Ausnahmsweise zulässig sind:

 

 Unzulässig sind :

Gem. § 8 BauNVO Gewerbegebiet

gem. § 8 Abs. 2 BauNVO

1. Gewerbegebiete aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze 
und öffentliche Betriebe,

2.  Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
3.  Tankstellen,
4.  Anlagen für sportliche Zwecke

Gem. § 8 Abs. 3 BauNVO
1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschafts-

personen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet 
und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse 
untergeordnet sind,

2.  Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und ge-
sundheitliche Zwecke,

3. Vergnügungsstätten.

Gem. § 1 Abs. 9 BauNVO ist die Ansiedlung oder 
Erweiterung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben 
im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO unzulässig.

Gem. § 1 Abs. 9 BauNVO sind Einzelhandelsbetriebe 
mit folgenden zentrenrelevanten Sortimenten gem. 
Dillinger Sortimentsliste nicht zulässig:

• Nahrungs- und Genussmittel inkl. 
Lebensmittelhandwerk, Tabakwaren, Getränke

• Reformwaren
• Drogeriewaren (inkl. Wasch- und Putzmittel), 

Kosmetika, Pharmazie
• Schnittblumen
• Bücher, Papier, Schreibwaren, Schulbedarf, 

Zeitschriften, Bürobedarf

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB)

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzungen 
der 1. Teiländerung des Bebauungsplanes gelten u. a. 
folgende Gesetze und Verordnungen:
• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
28. Juli 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 221).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 
(BGBI. 2023 I Nr. 176).

• Verordnung über die Ausarbeitung der 
Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 08. Dezember 2022 (BGBI. I S. 
2240).

• § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 
682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 18. 
Januar 2023 (Amtsbl. I S. 204).

• Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 
des Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17. Mai 
2023 (Amtsbl. I 762).

• Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saar-
land - Saarländisches Naturschutzgesetz - (SNG) - 
vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), zuletzt 
geändert durch Artikel 162 des Gesetzes vom 08. 
Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

• Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalschutzes und der saar-
ländischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 2018 
(Amtsbl. 2018, S. 358), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 260 des Gesetzes vom 08. Dezember 2021 
(Amtsbl. I S. 2629).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Verfahren

• Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB teilgeändert. Damit wird gem. § 13 
Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, 
von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB von der 
frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

Starkregen

• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse aufgrund 
von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern 
darf kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflä-
chenplanung vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von 
möglichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und 
Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken. Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist jede 
Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor 
nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.

Naturschutz

• Die Rodung von Gehölzen darf gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG nur außerhalb der Brut- und Setzzeiten 
im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar erfolgen.

Denkmäler
• Auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden und das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDschG) wird hin-

gewiesen. Zudem wird auf § 28 SDschG (Ordnungswidrigkeiten) hingewiesen.

Kampfmittel
• Seit dem 30.06.2022 erfolgen in Bebauungsplanverfahren keine Bewertungen des Kampfmittelbeseiti-

gungsdienstes mehr zur Gefahr von Bauvorhaben durch Vorhandensein von Kampfmitteln / Munitionsfun-
den. Dies ist im Zuge der weiteren Detailplanung eigenverantwortlich bei der Fachbehörde anzufragen oder 
eine Klärung durch eine zu beauftragende Fachfirma herbeizuführen.

Normen, Richtlinien

• Die Einsicht in die verwendeten Normen, Richtlinien ist im Bauamt der Stadt Dillingen/Saar möglich.

HINWEISE

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)

Für das Plangebiet werden bzgl. der Gestaltung der Werbeanlagen folgende örtliche Bauvorschriften festge-
setzt:

• Werbeanlagen an Gebäuden (mit Ausnahme von Plakatwänden) sind ausschließlich bis zur maximalen Ge-
bäudeoberkante zulässig. 

• Plakatwände sind ausschließlich im Bereich der Erdgeschosszone zulässig. Sollte keine Erdgeschosszone 
ausgebildet sein (z. B. bei Hallenbauten) sind Plakatwände an der Fassade bis zu einer maximalen Ober-
kante von 5,00 m zulässig.

• Auf Dachflächen sind Werbeanlagen generell unzulässig.
• Die maximale Höhe von Werbeanlagen, die nicht unmittelbar am Gebäude angebracht sind, darf im GE 1 

und GE 2 10,0 m nicht überschreiten.
• Von seitlichen Gebäudekanten ist bei Werbeanlagen ein Mindestabstand von 2,0 m einzuhalten.
• Schriftzüge, Firmensymbole und Piktogramme dürfen nur in horizontaler Anordnung angebracht werden.
• Unzulässig sind Wechselbild-Werbeanlagen, blinkende Leuchtreklamen sowie zeitweise und sich ständig 

bewegende Werbeanlagen sowie Skybeamer.
• Werbeanlagen als digitale Werbetafeln sind mit Ausnahme von kommunalen Informationstafeln unzulässig.
• Bei Werbeanlagen darf keine Verwechslungsgefahr mit Signalanlagen der DB AG entstehen. Eine Blendwir-

kung der Werbeanlagen in Richtung der Bahnlinie ist auszuschließen. 

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN
(GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LBO)

VERFAHRENSVERMERKE

• Der Stadtrat hat am __.__.____ die Einleitung 
des Verfahrens zur 1. Teiländerung des 
Bebauungsplanes Nr.  „Gewerbegebiet Dillin-
gen-Nord“ beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan teilzuän-
dern, wurde am __.__.____ ortsüblich bekannt-
gemacht (§ 2 Abs.1 BauGB).

 Dillingen/Saar, den __.__.____

 ________________

Der Bürgermeister 

  

• Die 1. Teiländerung des Bebauungsplanes wird 
gem. §  13 BauGB im vereinfachten Verfahren 
durchgeführt. Gem. § 13 Abs. 3 BauGB wird eine 
Umweltprüfung nicht durchgeführt.

• Die Vorbereitung und Durchführung der Verfah-
rensschritte nach den §§ 2a bis 4a BauGB wur-
den gem. § 4b BauGB an die Kernplan GmbH 
übertragen.

• Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 
__.__.____ den Entwurf gebilligt und die Veröf-
fentlichung der 1. Teiländerung des 
Bebauungsplanes im Internet, inklusive einer Aus-
legung beschlossen (§ 13 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 
BauGB). 

• Der Entwurf der 1. Teiländerung des Bebauungs-
planes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 
und dem Textteil (Teil  B) sowie der Begründung, 
wurde in der Zeit vom __.__.____ bis einschließ-
lich __.__.____ im Internet veröffentlicht und 
zur Ansicht und zum Herunterladen bereitgehal-
ten  (§ 13 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB). Zu-
sätzlich fand eine öffentliche Auslegung statt.

• Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet 
und der Auslegung wurden mit dem Hinweis, 
dass Stellungnahmen während der Veröffentli-
chungsfrist von jedermann elektronisch per Mail, 
oder bei Bedarf schriftlich oder zur Niederschrift 
abgegeben werden können und dass nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über die 1. Teiländerung des 
Bebauungsplanes unberücksichtigt bleiben kön-
nen, am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht 
(§ 13 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden 
mit Schreiben vom __.__.____ von der Veröf-
fentlichung im Internet / Auslegung elektronisch 
benachrichtigt (§  13 BauGB i.V.m.  § 3 Abs. 2 

BauGB und §  4 Abs.  2 BauGB und § 2 Abs. 2 
BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
__.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt.

• Während der elektronischen Beteiligung, Veröf-
fentlichung im Internet / Auslegung gingen sei-
tens der Öffentlichkeit, der Behörden und der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der 
Nachbargemeinden Anregungen und Stellung-
nahmen ein. Die Abwägung der vorgebrachten 
Bedenken und Anregungen erfolgte durch den 
Stadtrat am __.__.____. Das Ergebnis wurde 
denjenigen, die Anregungen und Stellungnahmen 
vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 6 
BauGB). 

• Der Stadtrat hat am __.__.____ die 1. Teilände-
rung des Bebauungsplanes als Satzung beschlos-
sen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Die 1. Teiländerung des 
Bebauungsplanes besteht aus der Planzeichnung 
(Teil A) und dem Textteil (Teil  B) sowie der Be-
gründung.

• Die 1. Teiländerung des Bebauungsplanes wird 
hiermit als Satzung ausgefertigt.

 Dillingen/Saar, den __.__.____

 ________________

Der Bürgermeister 
  

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB, ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und auf die Rechts-
folgen des § 12 Abs. 6 KSVG hingewiesen wor-
den.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Teilände-
rung des Bebauungsplanes, bestehend aus der 
Plan zeich nung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) 
sowie der Begründung, in Kraft (§  10 Abs.  3 
BauGB).

 Dillingen/Saar, den __.__.____

 ________________

Der Bürgermeister 

  

  Ausnahmsweise zulässig sind:

  Unzulässig sind:

• Spielwaren und Bastelartikel
• Oberbekleidung, Sportbekleidung, Wäsche
• Baby- / Kinderartikel
• Schuhe, Lederbekleidung, Leder-/ Pelzwaren, 

Modewaren inkl. Hüte, Accessoires und Schirme
• Sanitätswaren, Orthopädiewaren
• Sportartikel (inkl. Bekleidung), Campingkleinteile 

(z. B. Trinkflaschen, Campingkocher)
• Haus-/ Heimtextilien, Gardinen und Zubehör, 

Bettwäsche
• Stoffe, Wolle, Kurzwaren, Nähmaschinen und 

Zubehör
• Hausrat, Glas / Porzellan / Keramik, Kunstgewerbe, 

Geschenkartikel, Antiquitäten
• Bilder, Bilderrahmen
• Uhren, Schmuck, Edelmetallwaren
• Fotogeräte, Videokameras, Fotowaren u. ä.
• Optische und feinmechanische Erzeugnisse
• Musikalienhandel
• Unterhaltungselektronik, Ton- und Bildträger
• Computer, Geräte der Telekommunikation
• Elektrokleingeräte (weiße und braune Ware)*
*Weiße Ware: z. B. Haus- und Küchengeräte; braune 
Ware: z. B. Radio-, TV-, Videogeräte

Gem. § 1 Gem. § 1 Abs. 9 BauNVO gilt als Ausnahme 
des Ausschlusses zentrenrelevanter Sortimente folgen-
des:
Je Handwerksbetrieb dürfen an der Stätte der Leistung 
Verkaufsflächen von maximal 100 m2 für den Verkauf 
von zentrenrelevanten Sortimenten im Sinne aus-
schließlich selbstproduzierter Ware an letzte Verbrau-
cher vorgehalten werden.

Gem. § 1 Abs. 10 BauNVO wird festgesetzt, dass bei 
folgenden vorhandenen Betrieben entgegen dem obi-
gen Ausschluss der Einzelhandelsbetriebe mit zentren-
relevanten Sortimenten Änderungen und Erneuerun-
gen bei den unter Nr. 1. bis 5. genannten Betrieben 
und Änderungen, Erneuerungen und Erweiterungen 
bei den unter Nr. 1. bis 3. genannten Betrieben hin-
sichtlich der vorhandenen baulichen und sonstigen An-
lagen ausnahmsweise zulässig sind:

1. Aldi-Markt: Siemensstraße 1; Flur 12; Flurstücke 
1/119, 1/67, 1/31, 1/121

2. LIDL-Markt: Siemensstraße 2; Flur 13; Flurstücke 
5/1, 14/2, 3/1, 2/1, 14/3

3. Getränkemarkt Stöhr: Daimlerstraße 12; Flur 3; 
Flurstück 62/7

4. Kaufland: Daimlerstraße 4; Flur 3 und 12; Flurstü-
cke 62/2, 4/23, 52/2, 54/1

5. Möbel Müller: Am Schützenhof 1; Flur 3; Flurstü-
cke 157/11, 154/1, 153/2, 154/3, 157/16, 157/12, 
157/14, 157/18, 157/25, 157/23, 157/19, 153/6, 
154/6, 154/7, 153/7, 157/21, 153/9, 154/9, 
157/32, 157/31, 157/24, 157/29, 157/36, 157/34, 
154/10, 153/10, 157/12

Erweiterungen der Betriebe Nr. 1. bis 3. sind dabei 
bis zu max. 10 % der zum Zeitpunkt des Offenlage-
beschlusses des Bebauungsplanes genehmigten Ver-
kaufsflächen, höchstens aber bis zu einer Gesamtver-
kaufsfläche von 800m2, ausnahmsweise zulässig.

Im Zusammenhang mit dem Betrieb stehende Ände-
rungen und Erneuerungen jedweder Art sind bei den 
genannten Betrieben (Nr. 1. - 5.) ausnahmsweise zu-
lässig, soweit diese keine wesentlichen Auswirkungen 
auf den Einzelhandel des zentralen Versorgungsberei-
ches der Stadt Dillingen haben.

Die zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses genehmig-
te Wohnnutzung genießt Bestandsschutz.

Unzulässig sind weiterhin gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
i. V. m. § 1 Abs. 5 und Abs. 9 BauNVO Werbeanlagen, 
welche sich nicht an der Stätte der Leistung befinden.

4. ÜBERBAUBARE UND NICHT  
 ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M.  

§ 23 ABS. 3 BAUNVO
Siehe Plan. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im 
Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO dür-
fen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze nicht 
überschreiten. Demnach sind die Gebäude innerhalb 
des im Plan durch Baugrenzen definierten Standortes 
zu errichten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in 
geringfügigem Ausmaß kann ausnahmsweise zugelas-
sen werden.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
(§  14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck 
der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke 
oder des Baugebietes selbst dienen und die seiner 
Eigenart nicht widersprechen. Zu den untergeordne-
ten Nebenanlagen und Einrichtungen gehören auch 
Anlagen zur Erzeugung von Strom oder Wärme aus 
erneuerbaren Energien. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 
2 BauNVO gelten entsprechend. 

Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach 
Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder 
zugelassen werden können (z. B. Stellplätze).

5. ÖFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB Siehe Plan. 

Die im Plangebiet vorhandenen öffentlichen 
Verkehrsflächen werden als Straßenverkehrsflächen 
festgesetzt. Als weitere Straßenverkehrsfläche wird die 
Anbindung an die Siemensstraße festgesetzt.

8. ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB Siehe Plan. 

Die Grünfläche an der südöstlichen Grenze des 
Geltungsbereiches wird als öffentliche Grünfläche fest-
gesetzt.

Die entlang der Straßenverkehrsfläche der Merziger 
Straße bestehenden öffentlichen Grünflächen werden 
im Bestand mit der Zweckbestimmung 
Straßenverkehrsgrün festgesetzt und damit gesichert.
Die Grünstreifen sind zwingend zu bepflanzen (vgl. 
Festsetzung bzgl. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen gen. § 9 Abs. 1 Nr. 25a 
BauGB). 
Innerhalb des Grünstreifens ist dabei ausnahmsweise 
eine Zufahrt mit einer max. Breite von 10,00 m zuläs-
sig.

8. PRIVATE GRÜNFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB Siehe Plan. 

Die privaten Grünflächen im Bereich der Merziger 
Straße im Übergang zur L 174 werden im Bestand mit 
der Zweckbestimmung Straßenverkehrsgrün festge-
setzt und damit gesichert.

Bearbeitet im Auftrag der 
Stadt Dillingen/Saar 
Merziger Straße 51 
66763 Dillingen/Saar

Stand der Planung: 08.03.2024
ENTWURF

Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH

Kirchenstraße 12 · 66557 Illingen
Tel: 0 68 25 - 4 04 10 70  
email: info@kernplan.de

Geschäftsführer:  
Dipl.-Ing. Hugo Kern  
Dipl.-Ing. Sarah End

Nr. 11c „Gewerbegebiet Dillingen Nord“
1. Teiländerung des Bebauungsplanes in der Stadt Dillingen/Saar

Ohne Maßstab; Quelle: ZORA, Z – 026/05, LVGL

Maßstab 1:2.000 im Original
Verkleinerung ohne Maßstab
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PLANGEBIET

PLANZEICHENERLÄUTERUNG

HINWEIS: AN DEN AUSGEGRAUTEN PLANZEICHEN WURDEN IM RAHMEN DER 1. 
TEILÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 11C „GEWERBEGEBIET DILLINGEN 
NORD“ IN DER PLANZEICHNUNG KEINE ÄNDERUNGEN VORGENOMMEN.

GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

G GEWERBEGEBIET (GE)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 8 BAUNVO)

BMZ BAUMASSENZAHL 
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 21 BAUNVO)

GRZ GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

H 1 HÖHE BAULICHER ANLAGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 18 BAUNVO)

a ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 4 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS.3 BAUNVO)

STRASSENVERKEHRSFLÄCHE UND STRASSENBEGRENZUNGSLINIE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN MIT DER ZWECKBESTIMMUNG 
ELEKTRIZITÄT
(§ 9 ABS. 1 NR. 12 BAUGB)

UNTERIRDISCHE HAUPTVERSORGUNGSLEITUNG, HAUPTABWASSERLEITUNG; HIER: 
GASHOCHDRUCKLEITUNG, HAUPTSAMMLER 
(§ 9 ABS.1 NR. 13 BAUGB)

ö ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB)

p PRIVATE GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB)

FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR 
ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 UND ABS. 6 BAUGB)

B
UMGRENZUNG VON SCHUTZGEBIETEN IM SINNE DES NATURSCHUTZRECHTS, HIER 
BIOTOP
(§ 9 ABS. 6 BAUGB)

Ü

UMGRENZUNG VON FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT, DEN 
HOCHWASSERSCHUTZ UND DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES, HIER MIT DER 
ZWECKBESTIMMUNG  ÜBERSCHWEMMUNGSGEBIET HQ 100
(§ 9 ABS. 6 A BAUGB)

ÜBERSCHWEMMUNGSGEBIET HQ 200 (DIE GENAUE LAGE IST DER BEGRÜNDUNG 
ZUM BEBAUUNGSPLAN ZU ENTNEHMEN)
(§ 9 ABS. 6 A BAUGB)

UMGRENZUNG DER FLÄCHEN MIT WASSERRECHTLICHEN FESTSETZUNGEN; HIER: 
GEPLANTE SCHUTZZONE III DES TRINKWASSERSCHUTZGEBIETES 
(§ 9 ABS. 6 A BAUGB)

FLÄCHEN, DEREN BÖDEN ERHEBLICH MIT UMWELTGEFÄHRDENDEN STOFFEN 
BELASTET SIND
(§ 9 ABS. 5 NR. 3 UND ABS. 6 BAUGB)

UMGRENZUNG DER FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND; 
HIER: JE 4 METER SCHUTZABSTAND ZUR GASHOCHDRUCKLEITUNG UND ZUM 
STEUERKABEL
(§ 9 ABS. 1 NR. 10 BAUGB)

x DIL_1874 STANDORT DER ALTLAST MIT KENNNUMMER
(§ 9 ABS. 5 NR. 3 UND ABS. 6 BAUGB)

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG, Z. B. VON BAUGEBIETEN, ODER 
ABGRENZUNG DES MASSES DER NUTZUNG INNERHALB EINES BAUGEBIETES; 
ABGRENZUNG GRÜNFLÄCHEN UNTERSCHIEDLICHER ZWECKBESTIMMUNG
(§ 1 ABS. 4 I. V. M. § 16 ABS. 5 BAUNVO)

1
ERWEITERTER BESTANDSSCHUTZ GEM. § 1 ABS. 10 BAUNVO (1: ALDI, 2: LIDL, 3: 
GETRÄNKEMARKT STÖHR, 4: KAUFLAND, 5: MÖBEL MÜLLER)
(§ 1 ABS. 10 BAUNVO)

lr MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTEN BELASTETE FLÄCHEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 21 BAUNVO)

Art der baulichen 
Nutzung

Höhe baulicher 
Anlagen

Grundflächenzahl Baumassenzahl

Bauweise -

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

16. ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN 
UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25A BAUGB Die öffentlichen Grünflächen entlang der Merziger 

Straße  (Straßenbegleitgrün) sind mindestens lückig 
mit Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen. 

Je laufende 25 m dieser Flächen sind dabei mindes-
tens ein Baum und zwölf Sträucher zu pflanzen.

Pflanzliste Straßenbäume:
Mindestqualität der Hochstämme: 3-mal verpflanzt, 
mind.14-16 cm Stammumfang (StU) gemessen in 1 m 
Höhe.:

• Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)
• Feldahorn (Acer campestre)
• Großlaubige Mehlbeere (Sorbus aria)
• Silberlinde (Tilia tomentosa)
• Spitzahorn (Acer platanoides)
• Winter-Linde / Amerikanische Stadtlinde (Tilia cor-

data)
• Vogelkirsche (Prunus avium)

Pflanzliste Sträucher:
Sträucher, zweimal verpflanzt (nach Gütebestimmun-
gen für Baumschulpflanzen), Größe 60 bis 100 cm, 2 
x verpflanzt ohne Ballen:

• Cornus mas - Kornelkirsche
• Cornus sanguinea - Roter Hartriegel
• Corylus avellana - Haselnuss
• Crataegus monogyna - Eingriffliger Weißdorn
• Crataegus laevigata - Zweigriffliger Weißdorn
• Euonymus europaea - Pfaffenhütchen

Durch Pflegemaßnahmen sind die Pflanzungen lang-
fristig im Bestand zu erhalten.

17. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB Siehe Plan. 

Die 1. Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 11c „Gewerbegebiet Dillingen Nord“ ersetzt den 
Bebauungsplan „Gewerbegebiet Dillingen Nord“ (2012) lediglich durch die hier getroffenen 
Regelungsinhalte. Dies gilt auch für die örtlichen Bauvorschriften gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 
85 Abs. 4 LBO. 

Die übrigen Festsetzungen des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Dillingen Nord“ bleiben hier-
von unberührt.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 11d „Erweiterung Lidl-Markt“ bleibt ebenfalls unbe-
rührt. 

TEIL A: PLANZEICHNUNG

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT.
Stand Katastergrundlage: Januar 2023

Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. Durch 
Transformationsberechnungen wurde eine blattschnittfreie und homogene Liegenschaftskarte erzeugt. Demzufolge kann die 
Genauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte auch nur der Genauigkeit der zugrunde gelegenen, analogen Liegenschaftskarte ent-
sprechen. Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte Koordinaten entnommen, muss für jede weitere Verwendung beachtet werden, 
dass die Genauigkeit im besten Falle die der grafischen Koordinaten (Präsentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige Maße 
(Spannmaße), die aus der digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet werden, sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen. 
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